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1 Einleitung 
 
Mit diesen Benennungsregeln werden die Anforderungen sowie die Verfahrensweise für die Be-
nennung von Organisationen als Technische Dienste in der Tätigkeitskategorie C durch das 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) festgelegt. 
 
Für alle Rechtskreise werden einheitliche Anforderungen an den Technischen Dienst gestellt, 
sofern in diesen Regeln nichts Anderes festgelegt ist.  
 
Alle Festlegungen in diesem Dokument einschließlich der Fußnoten, Anlagen und mitgeltenden 
Dokumenten/Informationen sind verbindlich, sofern das nicht ausdrücklich anders dargestellt ist. 
 
Sofern nicht ausdrücklich ein Revisionsstand angegeben ist, gelten die zum Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung bzw. Bewertung aktuellen Revisionen. 
 
In allen Aufzählungen gilt, sofern nicht anders dargestellt, die UND-Verknüpfung. 
 
Die Benennungsregeln, deren mitgeltenden Dokumente und weitere Informationen bezüglich 
der Benennung sind auf der Internetseite des Kraftfahrt-Bundesamt www.kba.de veröffentlicht. 
 
Alle Interessenten haben in gleicher Weise Zugang zu den Verfahren, die zur Benennung führen. 
 
 

2 Grundlagen 
 
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt die Bewertung, Benennung, Meldung (Notifizierung) und 
Überwachung Technischer Dienste durch. Vorhandene Akkreditierungen und Benennungen an-
derer Mitgliedstaaten werden angemessen berücksichtigt. 
 
Die Benennung erfolgt im Wesentlichen auf Grundlage folgender rechtlicher Vorgaben: 

- Verordnung über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten für diese Fahrzeuge  
Verordnung (VO) (EU) 2018/858 

- Verordnung über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen  
VO (EU) 167/2013 

- Verordnung über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen 
und vierrädrigen Fahrzeugen  
VO (EU) 168/2013 

- UNECE-Übereinkommen von 1958 

- nationale Rechtsakte 

bzw. relevante Nachfolger-Rechtsakte. 
 
Es gelten u.a. das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), die Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Bundesgebührengesetz (BGebG) 
sowie sonstige relevante Rechtsakte. 
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Voraussetzung f¿r ein Verfahren zur Bewertung und Benennung eines Technischen Dienstes 
durch das KBA sind: 

- Sitz in der Europäischen Union bzw. in einem Drittland im Sinne der VO (EU) 2018/858 
Artikel 68 (5) 

- Nachweis über die Rechtspersönlichkeit des Technischen Dienstes oder der ihm 
übergeordneten Organisation ï außer bei Technischen Diensten der Genehmigungsbehörde 

- Nachweis über eine Haftpflichtversicherung für die durchzuführenden Tätigkeiten 

- Anerkennung dieser Benennungsregeln einschließlich der mitgeltenden Dokumente und 
Informationen. 

 
Die Benennung von Technischen Diensten hat den Zweck, die Kompetenz dieser Stellen für 
Bewertungen von QM-Systemen nach deutschen und internationalen Rechtsakten zu dokumen-
tieren und das Vertrauen in die Bewertungsergebnisse dieser Stellen zu stärken. Dies wird 
durch einen Bescheid in Form einer Benennungsurkunde bescheinigt. Diese Benennung ist  
Voraussetzung für Aktivitäten im Genehmigungs- und Marktüberwachungsverfahren des KBA. 
 
Entscheidungen zur Erst- und Re-Benennung, zur Bestªtigung der Benennung, zur Aussetzung 
der Benennung und zum Entzug der Benennung sowie zum Benennungsverfahren selbst trifft 
der Benennungsausschuss des KBA.  
 

 
3 Begriffsbestimmung 
 
Für diese Benennungsregeln einschließlich der enthaltenen Anlagen und der mitgeltenden Doku-
mente/Informationen gelten die Begriffsdefinitionen entsprechend VO (EU) 2018/858 und, sofern 
sich diese Verordnung darauf bezieht, die der EN ISO/IEC 17021-1, die gegebenenfalls entspre-
chend der nachfolgenden Definitionen präzisiert werden. Verweise der Rahmenverordnung sind 
immer in Bezug auf den jeweils gültigen Stand der EN ISO/IEC 17021-1 zu verstehen.  
 
Außerdem werden die folgenden Begriffe verwendet: 
 
Akkreditierung: Bestätigung durch eine Akkreditierungsstelle im Sinne der VO (EG) 765/2008, 
dass die Zertifizierungsstelle kompetent ist, unter Anwendung eines Qualitätsmanagementsys-
tems nach EN ISO/IEC 17021-1 Qualitätsmanagementsysteme anderer Organisationen  
bezüglich der Erfüllung eines bestimmten Standards zu beurteilen.  
 
Aussetzung: befristete teilweise oder vollständige Aberkennung der mit der Benennung ver-
bundenen Rechte durch das KBA. 
 
Beendigung der Benennung: dauerhaft und vollständige Aberkennung der mit der Benennung 
verbundenen Rechte durch Rücknahme oder Widerruf durch das KBA (§§ 48 und 49 VwVfG) 
oder Beendigung auf Antrag des Technischen Dienstes. 
 
Benennung: Erteilung der Berechtigung als Technischer Dienst Bewertungen von Manage-
mentsystemen durchzuführen, die im KBA-Typgenehmigungs- und Marktüberwachungsver-
fahren anerkannt werden können. Der in der EG-FGV in diesem Zusammenhang verwendete 
Begriff der Anerkennung ist gleichbedeutend. 
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Benennungsausschuss: Gremium des KBA, das über wesentliche Elemente des 
Benennungsverfahrens entscheidet.  
 
Benennungsverfahren: Verfahren zur Benennung durch Erstbewertung, Überwachung und 
Wiederbewertung von Technischen Diensten durch das KBA.1 
 

Verfahren 
Akkreditiert 

(EN ISO/IEC 17021-1 in Bezug auf QM) 
Prüfung durch KBA 

Benennung auf Basis einer  
vollständigen Akkreditierung 
(BVA) 

Vollständig GRA 

Benennung 
ohne Akkreditierung  
(BOA) 

Nein Vollständig 

 
Für eine Benennung auf Basis einer vollständigen Akkreditierung ist es nicht von Belang, für wel-
chen Standort die Akkreditierung erfolgt ist. Es können mehrere Akkreditierungen berücksichtigt 
werden. 
 
Der Akkreditierung kann eine Benennung durch einen anderen EU-Mitgliedsstaat gleichgestellt 
werden.  
 
Bewertung: Überprüfung Technischer Dienste durch Vor-Ort-Begutachtung oder andere Maß-
nahmen und Einschätzung der Ergebnisse dieser Überprüfung.  
 
BGebG: Bundesgebührengesetz 
 
CoP: Konformitätsüberprüfung (Conformity of Production) 
 
Einschränkung: Zeitweilige oder dauerhafte Reduzierung des Umfangs der Benennung durch 
das KBA oder auf Antrag des Technischen Dienstes. 
 
Erfahrungsaustausch, interner des Technischen Dienstes: Präsenzveranstaltung mit dem 
Ziel der Sicherstellung einer hohen Qualität und gleichartiger Anwendung des Prozesses zur 
Bewertung der genehmigungsrelevanten Anforderungen beim Hersteller. 
 
  

                                                 
1  Das Verfahren der Benennung auf Basis einer teilweisen Akkreditierung (BTA) ist für Technische Dienste der Kategorie C 

nicht relevant. 
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Feststellung: Ergebnis der Bewertung/Beurteilung der zusammengestellten Nachweise in Be-
zug auf Anforderungen im Benennungsverfahren. Sie zeigt die Erfüllung oder die Nichterfüllung 
der Anforderungen auf. Neben der neutralen Feststellung der Erfüllung einer Anforderung wird 
zwischen Hauptabweichung, Nebenabweichung, Verbesserungspotential und positiver Feststel-
lung unterschieden: 

Hauptabweichung: Nichtkonformität, die mindestens einen der folgenden Punkte betrifft: 

- Fehlende oder unzureichende Umsetzung von Forderungen der 
Benennungsgrundlagen 

- erhebliche Beeinträchtigung des Vertrauens in ein wirksames Qualitätsmanagement- 
System, das den Benennungsregeln entspricht 

- erhebliche Zweifel an der Qualität von Audits oder Zertifizierungsentscheidungen  

- eine Abweichung bezüglich der Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen aus den 
zurückliegenden 5 Jahren, die wiederholt festgestellt wurde. 

 
Eine Hauptabweichung führt zu einem Aussetzungsverfahren, wenn sie nicht fristgerecht 
abgeschlossen wird und hemmt die (Re-)Benennung. Sie wird regelmäßig durch eine Vor-
Ort-Begutachtung abgeschlossen. 

 
Nebenabweichung: Unzulänglichkeit bei der Erfüllung von Forderungen der Benennungs-
grundlagen, die das Vertrauen in ein wirksames Qualitätsmanagementsystem und in ord-
nungsgemäße Bewertungen genehmigungsrelevanter Anforderungen nicht grundsätzlich in 
Frage stellt. Verbesserungspotenzial, das nicht bewertet worden ist, führt zu einer Neben-
abweichung in Bezug auf den Verbesserungsprozess. Nebenabweichungen hemmen die 
Erstbenennung. Sie führen zu einem Aussetzungsverfahren, wenn sie nicht fristgerecht ab-
geschlossen werden. Wenn durch die Anzahl der Nebenabweichungen auf ein Versagen 
des Qualitätsmanagementsystems geschlossen werden muss, führt das zu den Folgen wie 
bei einer Hauptabweichung.  

 
Verbesserungspotenzial: Möglichkeiten zur Verbesserung bei grundsätzlicher Erfüllung 
der Anforderung.  
 
Positive Feststellung: Erfüllung der Anforderungen über das zu erwartende Maß hinaus. 

 
Gemeinsames Bewertungsteam: Begutachterteam entsprechend VO (EU) 2018/858 Arti-
kel 73 Abs. 4. 
 
Genehmigungsrelevante Anforderungen (GRA): Anforderungen des KBA an Hersteller und 
Technische Dienste im deutschen Typgenehmigungsverfahren.  
 
Geschäftsstelle: Standort des Technischen Dienstes, von dem aus die Umsetzung der aus der 
Benennung resultierenden Rechte und Pflichten des Technischen Dienstes organisiert und 
überwacht wird.   
 
GRA-Auditor: Person des Technischen Dienstes, die die Anforderungen der Anlage 1 erfüllt 
und vom Leiter/von der Leiterin des Technischen Dienstes für die Auditierung der genehmi-
gungsrelevanten Anforderungen des KBA berufen worden ist. 
 
Hersteller: Typgenehmigungsinhaber oder Antragsteller für eine Typgenehmigung (vgl. Defini-
tion in VO (EU) 2018/858). Im Sinne dieser Benennungsregeln sind dem Hersteller andere Kun-
den des Technischen Dienstes gleichgestellt, für die die Erfüllung der genehmigungsrelevanten 
Anforderungen bescheinigt werden soll. 
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IAF: International Accreditation Forum 
 
Notifizierung: Meldung über die Benennung des Technischen Dienstes an die europäische 
Kommission und an das Sekretariat der UNECE. 
 
QM: Qualitätsmanagement 
 
Scope: Gesamtheit von Managementsystemen und Standorten, für die der Technische Dienst 
benannt ist bzw. die Benennung beantragen kann. 
 
Standort: Stelle eines Technischen Dienstes, die nach dem einheitlichen QM-System des 
Technischen Dienstes arbeitet. Dem Standort ist organisatorisch mindestens ein Auditor zuge-
ordnet. Der Standort wird auf der Benennungsurkunde ausgewiesen und ist in die Überwa-
chung einbezogen.  
 
Technischer Dienst (TD): Organisation oder Stelle, die von der Genehmigungsbehörde für die 
Durchführung von Bewertungen von Managementsystemen, die im KBA-Typgenehmigungs- 
und Marktüberwachungsverfahren anerkannt werden können, benannt wurde. Hier und im Fol-
genden werden unter dem Begriff ĂTechnischer Dienstñ auch Antragsteller im Benennungsver-
fahren verstanden. 
 
TGV: Typgenehmigungsverfahren  
 
Überwachung: Überprüfung der ursprünglichen Bewertung im Sinne der Verordnung 
(EU) 2018/858, Artikel 76. Diese beinhaltet neben der kontinuierlichen Bewertung der aus der 
Benennung resultierenden Pflichten und der sonstigen Informationen über die Tätigkeit des 
Technischen Dienstes Vor-Ort-Bewertungen. In welchen zeitlichen Abständen Vor-Ort-Bewer-
tungen durchgeführt werden, hängt von der nachgewiesenen Stabilität ab, die der Technische 
Dienst erreicht hat. Sie erfolgen spätestens nach 30 Monaten (Ü), weniger umfangreich als 
Erst- oder Wiederbewertung, und nach weiteren 30 Monaten als Wiederbewertung (ÜW) in An-
lehnung an die Erstbewertung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus vorangegangenen 
Bewertungen zur Erneuerung der Benennung. Zusätzliche Maßnahmen werden nach Ermessen 
des KBA festgelegt. 
 
UNECE: United Nations Economics Commission for Europe 
 
VO: Verordnung 
 
VwVfG: Verwaltungsverfahrensgesetz 
 
Vor-Ort- Begutachtung: Überprüfung in den Räumlichkeiten des Technischen Dienstes 
(Geschäftsstelle und/oder Standort des Technischen Dienstes). 
 
Witness-Begutachtung: Begleitung eines Audits durch Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des KBA 
mit dem Ziel, Folgendes zu bewerten: 

- sachgerechte Auditierung der GRA 

- die Kompetenz der Auditoren/Auditorinnen 

- die Umsetzung der sonstigen Forderungen dieser Benennungsregeln und  

- der internen Verfahren des Technischen Dienstes im Rahmen des Audits. 
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4 Bewertung, Benennung, Erneuerung der Benennung und Überwachung 
Technischer Dienste 

 
Der Ablauf der Benennung der Technischen Dienste durch das KBA ist in Anlage 1 dargestellt. 
 
Der Antragsteller beantragt die Benennung als Technischer Dienst und die damit verbundene 
Überwachung über 5 Jahre.  
 
Auf Grundlage der eingereichten Antragsunterlagen und unter Berücksichtigung von vorhande-
nen Akkreditierungen und Benennungen anderer Typgenehmigungsbehörden wird entschieden, 
ob eine Bewertung mit einem gemeinsamen Bewertungsteam gemäß VO (EU) 2018/858 Arti-
kel 73 oder eine Bewertung nur durch Begutachter des KBA stattfindet und welchen Umfang die 
Begutachtung hat.  
 
Nach positiver Bewertung der Zertifizierungsstelle und ihrer Standorte wird eine Entscheidung 
über die Benennung als Technischer Dienst für die Durchführung von Bewertungen von Manage-
mentsystemen, die im KBA-Typgenehmigungsverfahren anerkannt werden können, getroffen.  
 
Die Benennung erfolgt erst, wenn alle Forderungen des KBA erfüllt sind. Sie kann unter Vorbe-
halt der erfolgreichen Witness-Begutachtung erfolgen. 
 
Der benannte Technische Dienst erhält einen Bescheid in Form einer Benennungsurkunde und 
wird notifiziert.  
 
Es erfolgt eine fortlaufende Überwachung der Technischen Dienste, um die Einhaltung der aus 
den Benennungsregeln resultierenden Anforderungen sicherzustellen. Sofern die Benennung 
ganz oder teilweise auf einer Akkreditierung oder weiteren Benennung basiert, hat der Techni-
sche Dienst die entsprechende Bescheinigung und auf Anforderung die Begutachtungsberichte 
der jeweiligen Stelle in Deutsch oder Englisch vorzulegen.  
 
Spätestens aller 30 Monate bewertet das KBA durch eine Vor-Ort-Überwachung, ob der Techni-
sche Dienst weiterhin den Anforderungen entspricht.  
 
Die Gültigkeit der Benennung ist auf fünf Jahre befristet. Bei Berücksichtigung einer Akkreditie-
rung oder weiteren Benennung ist die Gültigkeit der Benennung an das Fortbestehen der Akkre-
ditierung/Benennung im relevanten Bereich gebunden.  
 
Die Benennung als Technischer Dienst wird zum Ablauf ihrer Gültigkeit auf Antrag erst erneuert, 
nachdem das KBA festgestellt hat, dass der Technische Dienst die Anforderungen der Benen-
nungsregeln des KBA nach wie vor erfüllt. Bei der Wiederbewertung werden die Erkenntnisse 
aus vorangegangen Bewertungen berücksichtigt. 
 
 

5 Notifizierung  
 
Der benannte Technische Dienst wird bei der Europäischen Kommission und dem UNECE-
Sekretariat notifiziert. Außerdem erfolgt eine Veröffentlichung im Internet.  
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6 Änderungen von Benennungen 
 
Technische Dienste können eine bestehende Benennung ändern lassen. Dafür muss das For-
mular ĂAntrag zur Benennung f¿r Technische Dienste (C)ñ genutzt werden. Änderungen können 
Einschränkungen oder Erweiterungen der Benennung sein. Über den Umfang der Bewertung 
entscheidet das KBA. 
 
Änderungen werden notifiziert. 
 

 
7 Einschränkung, Aussetzung, Beendigung der Benennung 
 
Der Technische Dienst kann jederzeit per Antrag die vollständige oder teilweise Aussetzung 
oder Beendigung der Benennung mit sofortiger Wirkung verlangen.  
 
Stellt das KBA fest, dass ein Technischer Dienst alle oder einzelne Anforderungen der Benen-
nungsregeln nicht mehr erfüllt, schränkt es die Benennung gegebenenfalls ein, setzt sie aus  
oder beendet sie, je nach dem Ausmaß der Nichterfüllung dieser Anforderungen.  
 
Während der Einschränkung oder Aussetzung hat die benannte Stelle Gelegenheit, die für die 
Benennung notwendigen Voraussetzungen wiederherzustellen.  
 
Ein Verfahren zur Einschränkung oder Aussetzung der Benennung wird insbesondere eingeleitet, 
wenn: 

- die Benennungsregeln, insbesondere die Pflichten gemäß Abschnitt 9.2, verletzt werden 

- eine Abweichung nicht fristgerecht zufriedenstellend abgeschlossen wird 

- durch die Anzahl der Nebenabweichungen auf ein Versagen des 
Qualitätsmanagementsystems geschlossen werden muss 

- die in den Antragsunterlagen fixierten und/oder bei der Begutachtung festgestellten 
Voraussetzungen für die Benennung sind ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind  

- Überwachungsmaßnahmen nicht im vorgesehenen Zeitraum durchgeführt werden können 
und dieser Umstand von der benannten Stelle zu verantworten ist 

- die Arbeitsweise der benannten Stelle oder einzelner Mitarbeiter dieser Stelle Zweifel an 
der Kompetenz, Unabhängigkeit, Integrität und Zuverlässigkeit hervorruft 

- berechtigte Gründe zu der Annahme bestehen, dass in Bezug auf die Benennung bzw. das 
Genehmigungsverfahren betrügerisches Verhalten vorliegt, der Technische Dienst 
absichtlich falsche Informationen bereitstellt oder Informationen zurückbehält. 

- der Technische Dienst dies beantragt. 
 

Eine Aussetzung ist auf maximal ein Jahr befristet. Das KBA kann Auflagen im Zusammenhang 
mit Einschränkung und Aussetzung der Benennung erteilen und deren Erfüllung überwachen. 
Grundsätzlich wird die Einschränkung oder Aussetzung erst aufgehoben, wenn in einer Begut-
achtung vor Ort die Wirksamkeit des Managementsystems nachgewiesen wurde. Zur Verifizie-
rung der Nachhaltigkeit eingeleiteter Korrekturmaßnahmen können weitere Vor-Ort-Begutach-
tungen oder sonstige Überwachungsmaßnahmen erforderlich werden. 
 
  














































